
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 0236/2020 

 
Datum: 07.09.2020 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
 

Geschäftsbereich I 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung  07.09.2020 nicht öffentlich   

Kultur- und Sportausschuss  24.09.2020 nicht öffentlich   

Finanzausschuss  08.10.2020 nicht öffentlich   

Ältestenrat  12.10.2020 nicht öffentlich   

Stadtrat  20.10.2020 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Bereitstellung Eigenmittel Stadt Plauen für Fördermittel aus Bundesprogramm "Sanierung 

kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das FB 

Haselbrunn 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Beschluss-Nr. 43/18-6 des Stadtrates der Stadt Plauen vom 04.09.2018 

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

FB Finanzverwaltung 

Freizeitanlagen Plauen GmbH 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

Geschäftsbereich I 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung der Eigenmittel  in Höhe von 10 % für Fördermittel 

aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 

für das Freibad Haselbrunn. Die Fördermittel werden genutzt für: 

1. die weitere Sanierung der historischen Umkleidekabinen, 

2. die Beckenbodenauskleidung mit Edelstahl für das Springer- und Schwimmerbecken, 

3. die Auskleidung des Planschbeckens mit Edelstahl. 

 



Sachverhalt: 
 

Gemäß dem Beschluss-Nr. 43//18-6 des Stadtrates der Stadt Plauen vom 04.09.2018 mit 

Drucksachen-Nr. 865/2018 wurde ein Fördermittelantrag für das Bundesprogramm "Sanierung 

kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Freibad 

Haselbrunn eingereicht. 

 

Laut Fördermittelantrag sind die weiteren dringend notwendigen Sanierungen der historischen 

Umkleidekabinen, die Beckenbodenauskleidung mit Edelstahl im Springer-, Schwimmerbecken 

und die vollständige Auskleidung mit Edelstahl des Planschbeckens vorgesehen. Für die 

Maßnahmen werden lt. Schreiben vom 25.05.2020 Bundesmittel in Höhe 1.610.991,00 EUR 

festgesetzt. Der Förderzeitraum erstreckt sich über die Jahre 2020 – 2024. Über die 

Bereitstellung der Eigenanteile in Höhe von 10 % = 161.099,10 EUR ist gemäß 

Förderbedingungen ein Stadtratsbeschluss notwendig. 

 

Die Mittel des Bundesprogramms stehen für die Förderung von Maßnahmen mit erheblichen 

Investitionsvolumen mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung mit sehr hoher 

Qualität im Hinblick auf Ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen 

Integration in den Kommunen zur Verfügung. Das ist mit dem Freibad Haselbrunn als eines der 

besucherstärksten Freibäder im Vogtland, welches von Gästen zahlreicher Nationen genutzt 

wird, gegeben. 

 

Die Beckenböden sind derzeit noch als Betonkörper vorhanden. Hier führt die Auskleidung mit 

Edelstahl zu einer Attraktivitätsteigerung und dauerhaften Werterhaltung. 2018 wurden bereits 

die Beckenköpfe bis zur Stehstufe und das Nichtschwimmerbecken mit Edelstahl ausgekleidet. 

 

Das Planschbecken besteht aus Fliesen und bedarf einer grundlegenden Sanierung, hier 

entspricht die Auskleidung mit Edelstahl den hohen Anforderungen an Hygiene und 

Benutzersicherheit und führt auch zur dauerhaften Reduzierung des Erhaltungsaufwandes. 

 

Die nationale Bedeutung der aus dem Jahr 1926 und in Deutschland einmaligen erhaltenen 

originalen Kabinenanlage wurde vom sächsischen Landesamt für Denkmalpflege bestätigt und 

hervorgehoben. Dieser Kabinenbestand bedarf einer grundhaften Sanierung. 

 

Der o.g. Beschluss unter Drucksachen-Nr. 865/2018 beinhaltet die Antragstellung für das 

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 

Kultur“ für das Freibad Haselbrunn, jedoch noch keine Darstellung finanzieller Auswirkungen. 

Die finanziellen Auswirkungen werden regelmäßig erst dann befasst, wenn für die 

Ausgangsbeantragung eine Bewilligung durch den Fördermittelgeber vorliegt. 

 

Gemäß Förderbedingungen des Bundesprogrammes sind nur die Kommunen antragsberechtigt. 

Zuwendungen können an eigene Rechtspersönlichkeiten (z.B. der Kommune) weitergeleitet 

werden, doch das Antrags- und Zuwendungsverfahren mit dem Bund muss von der Kommune 

geführt werden. 

 

Ist die Stadt Plauen als Hauptgesellschafter der Freizeitanlagen Plauen GmbH (FAP) nicht in der 

Lage den Eigenanteil in voller Höhe zu leisten, wird der Differenzbetrag unter Beachtung der 

eigenen wirtschaftlichen Situation durch die FAP als Drittbeteiligte im Antragsverfahren 

erbracht. 
 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

Jahre 2020  bis Jahre 2024 abrufbar 

Die Aufteilung der Eigenmittel kann derzeit noch  nicht benannt werden. 

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer 

Unterschrift liegt im Original vor 

Steffen Zenner 

Unterschrift liegt im Original 

vor 
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